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B-3030/2022: Öffentliche Parteiverhandlung 
 

 

Datum und Uhrzeit der Verhandlung: Dienstag, 19. März 2024, um 14.30 Uhr 

Ort: Bundesverwaltungsgericht, Kreuzackerstrasse 12, 9000 St. Gallen 

Verfahrensnummer: B-3030/2022  

Sprache: Deutsch 

Anfechtungsobjekt: Verfügung des IGE vom 7. Juni 2022 im Löschungsverfahren Nr. 101991 

Parteien: 

• BEA International Ltd. (Beschwerdeführerin) 

• Reinhard Detzel (Beschwerdegegner) 

• Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) 

 

Gegenstand der Beschwerde: 

Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Schweizerischen Marke Nr. 598973 MONDO im Zu-

sammenhang mit Waren der Klasse 25 (Bekleidungs- und Schuhwaren, Kopfbedeckungen) 

 
Zusammenfassung des Sachverhalts: 

Der Beschwerdegegner reichte am 23. April 2021 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 

Eigentum (IGE) einen Antrag auf teilweise Löschung der schweizerischen Marke «MONDO» 

(Nr. 598973) der Beschwerdeführerin wegen Nichtgebrauchs ein. Er beschränkte seinen Antrag 

auf die Waren «Bekleidungs- und Schuhwaren, Kopfbedeckungen» der Klasse 25. Den behaup-

teten Nichtgebrauch belegte er mit einer sogenannten Benutzungsrecherche. 

Das IGE kam zum Schluss, dass sowohl die professionell durchgeführte Benutzungsrecherche 

als auch die eingereichten Belege von BEA International Ltd. keinerlei Hinweise auf einen ernst-

haften Gebrauch der Marke «MONDO» mit den strittigen Waren in der Schweiz enthalten. Dem-

nach gelang dem Antragsteller die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Der Markeninhabe-

rin gelang die Glaubhaftmachung des Gebrauchs hingegen nicht und sie legte auch keine wich-

tigen Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft dar. Folglich hiess das IGE den Löschungsantrag 

gut. Hiergegen reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. 

Sie macht geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz für 

die in der Klasse 25 beanspruchten Waren verneint. Weiter habe das IGE verkannt, dass es sich 

bei der Marke «MONDO» um eine in der Schweiz überaus bekannte Marke handle. Die Be-

schwerdeführerin beantragt daher die Aufhebung des Löschungsentscheides. Der Beschwerde-

gegner und das IGE beantragen beide die vollständige Abweisung der Beschwerde. 

https://www.linkedin.com/company/15257145/admin/feed/posts/
https://www.instagram.com/bvger_schweiz/

